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Dortmund, 27.9.2004

Betreff:
Konsularische Betreuung des deutschen Staatsbürgers Dr. Ryke Geerd Hamer durch 

die Deutsche Botschaft in Madrid (Spanien).

Aktueller Anlaß der konsularischen Betreuung:

Verhaftung des Dr. Hamer am 9.9.2004 in Spanien. Angeblich aufgrund eines europäischen internationalen Haftbefehls. Angeblich aufgrund eines Auslieferungsgesuches von Frankreich. Angeblich (zufolge AFP) auf Betreiben der Staatsanwaltschaft in Chambery (Südfrankreich) (die bei telefonischer Nachfrage aus Deutschland aber nichts davon wußte, was AFP über diese Staatsanwaltschaft verbreitet hat.)

Dringender Klärungsbedarf:

Tatsächliche Ursache und Verantwortung für die Verhaftung des Dr. Hamer in Spanien und des Erfordernisses der gegenwärtigen aktuellen konsularischen Betreuung des Dr. Hamer.

Dichte Hinweise:

Schwere Aufsichtspflichtverletzung der Landesregierung von Baden-Württemberg über die Universität Tübingen seit nunmehr mindestens 17 Jahren. (Bei Fortsetzung möglicherweise relevant im Hinblick auf § 13 Abs. 2 VStGB)

Dringender Tatverdacht:

Die Verhaftung des Dr. Hamer am 9.9.04, mit der Folge des Erfordernisses der konsularischen Betreuung des Dr. Hamer durch die Deutsche Botschaft in Madrid, dient dem Versuch der Sicherung von Verbrechen nach Art. II a) u. c) u. Art. III u. IV der Völkermordkonvention vom 9.12.1948 (§ 7 Abs. 1 Nr. 1 u. 2 VStGB in der BRD ab dem 30.6.2002), für dessen Strafverfolgung, auch gegenüber Beteiligten seit dem 1.7.2002, nicht verjährbar, die Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofes in Den Haag gegeben ist.

Erfordernis:

Überwindung von eigendynamischen Automatismen, bei der konsularischen Betreuung des Dr. Hamer, die zu Menschenrechtsverletzungen in Europa und zur Sicherung von umfangreichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Europa beitragen können.

Anlage:

Schreiben des Vereins WMuM e.V. vom 26.9.2004 an die Landesregierung von Baden-Württemberg (Wissenschaftsminister). Betr.: Erfordernis der dringlichen Klärung aus aktuellem Anlaß: Aufsichtspflichtverletzung der Landesregierung von Baden-Württemberg gegenüber der Universität Tübingen.

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Verhaftung des Dr. Hamer in Spanien am 9.9.2004 bringt das Erfordernis mit sich, im Rahmen der Ihnen obliegenden konsularischen Betreuung des Dr. Hamer, auf konsequente Aufklärung, ohne falsche Rücksichtnahme auf Interessen Dritter und insbesondere auf konsequente Unterwerfung unter Recht und Gesetz im Umgang mit Dr. Hamer zu drängen und dieses von allen beteiligten Staaten (Spanien, Frankreich, Deutschland) zwingend abzuverlangen.

Die Verhaftung des Dr. Hamer hat bewirkt, dass jetzt hierauf Bürger in Europa, insbesondere in der Bundesrepublik Deutschland drängen müssen und drängen. Ein Justizverhalten nach dem Muster der geheimen Inquisitionsgerichte des Mittelalters, ist schon aufgrund Art. 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention nicht duldbar. An solch einer Duldung darf sich auch das Auswärtige Amt/Deutsche Botschaft in Madrid u. ggf. hernach in Frankreich, nicht beteiligen.

Konkrete Informationen über die Ursachen der Verhaftung des Dr. Hamer sind bisher nicht zugänglich. Die Datenschutzgesetze sind vollkommen ungeeignet, eine Verletzung des Öffentlichkeitsprinzips des Art. 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention zu rechtfertigen, zu dem Zwecke, geheime Inquisitionsverfahren mit mittelalterlichen Methoden im Dritten Jahrtausend durchführen zu können und zu dulden.

Mittlerweile wurde die Information verbreitet, dass der Justitiar der Spanischen Botschaft in Madrid davon gesprochen hat, dass hier ein europäischer Justizautomatismus wirkt, dass es sich hier um einen automatischen Vorgang handelt. Wäre dem so, dann könnte die spanische Botschaft in Madrid, zum Zwecke der Vermeidung von Kostenvergeudungen mit Automaten besetzt werden, anstatt mit Menschen, die berechtigt ein Gehalt beziehen. Es hat seinen Sinn, das die Botschaften mit Menschen (deutschen Staatsbediensteten) und nicht mit Automaten besetzt sind.

In der Anlage fügen wir Ihnen unser heutiges Schreiben an die Landesregierung von Baden-Württemberg (Wissenschaftsminister) bei. Hätte diese deutsche Landesregierung nicht seit mindestens 17 Jahren ihre Aufsichtspflicht über die Universität Tübingen schwer verletzt, wäre weder die Flucht des Dr. Hamer ins Exil nach Spanien, noch die jetzige Verhaftung des Dr. Hamer erforderlich bzw. möglich gewesen. 

Einer deutschen Universität (hier Tübingen) steht nicht das Recht zu, in einem Bereich, in dem die beteiligten Wissenschaftler vor Gericht erklären, dass man „quasi nichts weiß“, dieses Nichtwissen, unter Missachtung von die Universität verpflichtenden Gerichtsurteilen, 17 Jahre lang nachhaltig sichern zu wollen, weil man gar nichts wissen will. Prof. Voigt, Dekan der medizinischen Fakultät der Universität Tübingen am 16.12.86 vor dem Verwaltungsgericht Sigmaringen: „Wir wollen gar nicht wissen, ob der Dr. Hamer recht hat!“ „Nein, wir wollen es nicht wissen. Und ich werde immer gegen Dr. Hamer stimmen, egal, was er schreibt.“ Prof. Voigt hatte zuvor auf die Frage des Richters, ob Dr. Hamer mit der Verbreitung seiner (biologischen, medizinisch relevanten) Entdeckungen recht haben könnte, diese Frage bejaht. 

Diese ursächlichen Vorgänge bei der Universität Tübingen, die seit 17 Jahre durch die Landesregierung von Baden-Württemberg (Wissenschaftsminister) geduldet werden, weisen darauf hin, dass die jetzige Verhaftung des Dr. Hamer in Spanien im Rahmen eines ausgedehnten und systematischen Irreführungsangriffs gegen die Zivilbevölkerung erfolgt, bei dem das „quasi Nichtwissen“ (Prof. Voigt), wider besseres Wissen als „Wissen“ vorgegaukelt wird, zu dem Zwecke, mittels dieser Irreführung, also rechtswidrig zum Schein, die Zustimmung zu Maßnahmen (Operationen, Medikationen (z.B. Chemotherapie)) zu erschleichen, in dessen ursächlicher Folge Menschen sterben, bzw. Menschen in Europa unter Lebensbedingungen gestellt werden, die geeignet sind, deren körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen. Seit dem 30.6.2002 ist eine Mitwirkung an derartigen Handlungen und selbst eine fahrlässige Unterlassung der Aufsichtspflicht, als „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ durch Art. 7 Abs. 1 u. 2 des Völkerstrafgesetzbuches (VStGB) mit schwerer Strafe bedroht.

Das VStGB bestimmt kein neues Strafrecht. Es formuliert lediglich die Völkermordkonvention vom 9.12.1948, die die Vereinten Nationen zum Schutz der am 10.12.1948 verkündigten „Erklärung der Allgemeinen Menschenrechte“ verabschiedeten und die aufgrund GG 25 in der Bundesrepublik Deutschland unmittelbar geltendes Recht ist und war, weiter aus. Ab dem 1.7.2002 ist dann, wenn der Nationalstaat sich zur Strafverfolgung als nicht in der Lage oder als nicht gewillt beweist, hier für die Strafverfolgung die Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofes gegeben.

Die gegenwärtige Beweislage weist darauf hin, dass sich das Auswärtige Amt/Deutsche Botschaft in Madrid, im Rahmen der konsularischen Betreuung des Dr. Hamer, an Maßnahmen zur Sicherung der ungehinderten Durchführung eines schweren Verbrechen gegen die Menschlichkeit, aufgrund der unüberprüften Unterwerfung unter Automatismen beteiligt.

In unser aller Interesse sollte es sein, dass sich nicht eines Tages das Erfordernis ergibt, dass das Tätigwerden des Auswärtigen Amtes/Deutsche Botschaft in Madrid, dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, in einer Angelegenheit in der Taten nicht verjähren, vorgebracht werden muss.

Mit freundlichem Gruss

Karl Krafeld

Vors. WMuM e.V.

Anlage:

Schreiben an die Landesregierung von Baden-Württemberg (Wissenschaftsminister) vom 26.9.2004

Als gemeinnütziger Verein anerkannt




Bankverbindung:


Stadtsparkasse Dortmund

Konto-Nr:




271 004 907

Officially registered humanitarian organisation

BLZ:





440 501 99


